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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verfolgt die Gemeinde Wein-

böhla das Ziel, zum einen die Voraussetzung für die Ansiedlung eines Gymnasiums in privater 

Trägerschaft zu schaffen, zum anderen durch eine zusätzliche Sporthalle das Angebot für 

ortsansässige Vereine zu ergänzen. 

 

Es ist ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erarbeiten, der die gemeinschaftsrechtlich 

geschützten Arten bezüglich der Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG ermittelt und bewertet.  

2 Rechtliche Grundlagen 

Der zu erarbeitende Artenschutzrechtliche Fachbeitrag orientiert sich am Bundesnaturschutz-

gesetz, in dem die Verbotstatbestände in enger Anlehnung an die entsprechenden Bestim-

mungen von Artikel 12 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie 

(VSCHRL) gefasst sind. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

In die Beurteilung, ob gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ein Verbotstatbestand vor-

liegt, müssen Maßnahmen zur Vermeidung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF 

- Maßnahmen) einbezogen werden, soweit dies erforderlich ist. 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt und können auch nicht durch Vermeidungs-

maßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vermieden werden, müssen die 

Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 
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3 Plangebiet, Methodisches Vorgehen und zugrundeliegende Daten 

3.1 Plangebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1761, 1762, 

1764, 1765, 1766 sowie Teile der Flurstücke 1758/2, 1758/3 und 1758/4 der Gemarkung 

Weinböhla. Er ist ca. 1,89 ha groß. 

 

Das Plangebiet liegt am östlichen Rand der Ortslage Weinböhla und ist von lockerer Wohn-

bebauung umgeben. Im Süden ist es von der Köhlerstraße und im Norden von einem Weg 

eingefasst. Nördlich und westlich grenzen Gärten, Ruderalfluren und Wiesen an. Das Plange-

biet selbst ist durch Grünland charakterisiert. Als Gehölzstrukturen besteht Gehölzaufwuchs 

entlang der Flurstücksgrenze im Osten, einige Robinien an der Köhlerstraße und ein Blaufich-

tenareal innerhalb eines Gartens. 

Abb. 1: Überblick Plangebiet (Flurstücke/DTK10,© Staatsbetrieb Geobasisinformation u. Vermessung Sachsen 2019) 

 
 

3.2 Methodisches Vorgehen und zugrundeliegende Daten 

Das methodische Vorgehen dieses Artenschutzbeitrages lehnt sich an die Vorgaben der  

europäischen und nationalen Artenschutzbestimmungen an.  

 

In einem 1. Arbeitsschritt werden die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Wirkraum des 

Vorhabens selektiert und es wird geprüft, inwieweit diese Arten für die artenschutzrechtliche 

Prüfung von Relevanz sind. Im 2. Arbeitsschritt erfolgt dann die Prüfung der Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die als relevant ermittelten Arten. Dazu werden die  

bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens den Verbotstatbeständen des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG zugeordnet. Die Prüfung der Verbotstatbestände berücksichtigt dabei 
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auch evtl. notwendige Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen. Gege-

benenfalls werden in einem 3. Arbeitsschritt die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 

eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

Brutvögel  

Das Plangebiet wurde am 08.04.2019, 27.05.2019, 31.05.2019 und 15.08.2019 bei günstigen 

Wetterbedingungen begangen und vorkommende Vogelarten erfasst. Bei der Begehung wur-

den die Gehölze auf Lebensstätten für Brutvögel geprüft.  

 

Säugetiere 

Die potenziell vorkommenden Säugetierarten sind anhand der Verbreitungsatlanten (LFULG 

2019) ermittelt worden. 

 

Reptilien 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte am 04.04.2019, 24.04.2019, 02.05.2019 und 13.06.2019 

durch systematisches Abgehen geeigneter Habitatstrukturen bei günstigem Wetter durch die 

AG Naturschutzinstitut Region Dresden e. V. 

 

Amphibien 

Es befinden sich keine Laichgewässer im Plangebiet oder angrenzend.  

 

Pflanzenarten 

Auf geschützte Pflanzenarten wurden im Rahmen der Begehungen mit Kartierung der Bio-

toptypen geachtet.  

 

Höhlenreiche Einzelbäume 

Höhlenreiche Bäume wurden bei den Begehungen nicht nachgewiesen. Das Absuchen der 

Gehölze auf Höhlen und Spalten wurde mittels Fernglas unterstützt.  
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4 Ergebnisse und Relevanzprüfung 

In der Relevanzprüfung werden die geschützten Arten selektiert, die Gegenstand einer vertie-

fenden Betrachtung bezüglich der Erfüllung der Verbotstatbestände sind. Hierzu gehören  

gemäß § 44 Abs. 5 i. V. m § 15 BNatSchG alle Arten nach Anhang IV der FFH-RL bzw. Art. 1 

der VSchRL, deren natürliches Verbreitungsgebiet im Untersuchungsraum besteht und für die 

Hinweise, z. B. in den sachsenweiten Übersichten, vorliegen. 

 

Entsprechend den Auslegungen der rechtlichen Vorgaben wird eine Abschichtung der Arten 

vorgenommen, da sonst für zahlreiche Ubiquisten oder Irrgäste die Erfüllung der Verbotstat-

bestände vertiefend geprüft werden müsste. Für die Beurteilung, ob eine Art von Relevanz ist 

und detailliert betrachtet wird oder nicht, werden folgende Kriterien zur Abschichtung heran-

gezogen: 

- Vorhandensein geeigneter Habitatstrukturen: nicht von Relevanz sind Arten, für die ein 

Vorkommen aufgrund fehlender Habitatstrukturen nachweislich und zweifelsfrei ausge-

schlossen werden kann, 

- Gefährdung: nicht von Relevanz sind Arten, die weit verbreitet, ökologisch breit eingenischt 

sind und entsprechend dem Rote-Liste-Status als ungefährdet gelten (euryöke Arten), 

- Betroffenheit: nicht von Relevanz sind Arten, deren Vorkommen außerhalb des vorhabens-

spezifischen Wirkbereiches liegt (z. B. Gastvögel). 

 

Brutvogelarten 

Der Gehölzbestand bietet Brutmöglichkeiten für Gebüsch- und Baumbrüter. Bruthöhlen konn-

ten nicht nachgewiesen werden. Die Fichten und der aufkommende Gehölzaufwuchs sind 

hierfür zu jung. Die Grünlandbereiche waren 2019 aufgrund der intensiven Nutzung nicht als 

Niststätte geeignet. Vor allem in den im Westen und Norden angrenzenden Gärten konnten 

mehrere Arten vernommen werden (siehe Tab. 1). Es ist ggf. mit weiteren weitverbreiteten 

Arten der Siedlungsbereiche zu rechnen. 

 

Säugetiere 

Es ist davon auszugehen, dass Fledermausarten das Plangebiet als Jagdhabitat nutzen. Es 

konnten jedoch keine höhlen- bzw. spaltenreichen Gehölze festgestellt werden, die als Quar-

tier dienen könnten. Durchgehende Gehölzreihen, die als Leitstrukturen genutzt werden könn-

ten sind ebenfalls nicht vorhanden, so dass insgesamt keine Wirkungsbetroffenheit potenziell 

vorkommender Fledermausarten bestehen. Fischotter und Biber, die ebenfalls artenschutz-

rechtliche Relevanz besitzen, werden aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen im Plangebiet 

und näheren Umfeld nicht näher betrachtet. 

 

Reptilien 

Bei der Erfassungen der Reptilien wurden zwei Nachweise der Zauneidechse in den Säumen 

im nordwestlichen Plangebiet sowie ein Nachweis an der Lagerfläche nahe der Köhlerstraße 

erbracht. Aufgrund der Beräumung weiterer Ablagerungen war die Habitatausstattung im 

Plangebiet begrenzt. Ferner wurde eine Blindschleiche festgestellt. Die Art ist für die Arten-

schutzprüfung nicht relevant. 

 

Pflanzenarten 

Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten wurden im Rahmen der Begehungen nicht 

festgestellt.  
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Tab. 1: nachgewiesene und potenziell vorkommende Arten 

Nachweis  Status Lebensraum / Vorkommen* Nach-
weis 

Gilde Begründung der Nicht-Relevanz 

Name 
deutsch 

Name wissenschaft-
lich 

Anh.1 
VRL 

BNAT-
SCHG 

RL 

SN 

RL 
D 

EHZ 
SN 

fehlende  
Habitat-

strukturen 

euryöke Art Artvorkommen 
außerhalb des 
Wirkbereiches 

Vögel 

Amsel Turdus merula  b   FV Brut in offener Landschaft mit Hecken, in Ufer-
gehölzen/Schilf, in Wäldern, Siedlungen; 
braucht vegetationsarme Stellen zur Nahrungs-
suche  

NG, 
brütet 

angren-
zend 

Gehölzbrüter  x x 

Eichelhäher Garrulus glandarius  b   FV bevorzugt Laub- und Mischwälder, aber auch in 
Parks, Friedhöfen, großen Gärten und Nadel-
wäldern; Nistplatz in Büschen oder Bäumen 

Gast Gehölzbrüter    

Girlitz Serinus serinus  b   FV halboffene, strukturreiche Habitate mit lockerem 
Baumbestand; Obstbäume als Nistplätze; of-
fene Flächen und samentragende Staudenflu-
ren als Nahrungshabitat; in baumreichen Sied-
lungen 

NG, 

brütet 

angren-

zend 

Gehölzbrüter  x x 

Grünfink Carduelis chloris  b   FV halboffene Landschaften mit Baumgruppen, 
Gebüsch und Freiflächen, lichte Mischwälder, 
Waldränder, Parks; auch in Siedlungen 

NG, 

brütet 

angren-

zend 

Gehölzbrüter  x x 

Hausrot-
schwanz 

Phoenicurus 
ochruros 

 b   FV in Siedlungen, ursprünglich Felsbewohner; Nest 
in Mauerlöchern, unter Dächern, in Felsspalten; 
nutzt hohe Singwarten z. B. Antennen 

NG,  

Brut 

angr. 

Gebäude-
brüter 

  x 

Haussperling Passer domesticus  b V V FV Kulturfolger, in Siedlungen; Nest unter Hausdä-
chern oder in Mauerlöchern 

NG,  

Brut 

angr. 

Gebäude-
brüter 

  x 

Kohlmeise Parus major  b   FV in Wäldern aller Art, in Parks und Gärten, auch 
mitten in Großstädten; Höhlenbrüter  

NG,  

Brut 

angr. 

Höhlen-/ Ni-
schenbrüter 

 x x 

Mönchsgras-
mücke 

Sylvia atricapilla  b   FV in lichten Laub- und Nadelwäldern, Auwäldern, 
Fichtenschonungen, Parks und Gärten; Nest 
meist niedrig in dichtem Gebüsch 

1 BV  Gehölzbrüter, 
bodennah 

 x  



GEMEINDE WEINBÖHLA 

VB-Plan "Gymnasium und Sporthalle Köhlerstraße"  

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 28.10.2019 

 

 

 6 / 15 

Nachweis  Status Lebensraum / Vorkommen* Nach-
weis 

Gilde Begründung der Nicht-Relevanz 

Name 
deutsch 

Name wissenschaft-
lich 

Anh.1 
VRL 

BNAT-
SCHG 

RL 

SN 

RL 
D 

EHZ 
SN 

fehlende  
Habitat-

strukturen 

euryöke Art Artvorkommen 
außerhalb des 
Wirkbereiches 

Vögel 

Rabenkrähe Corvus corone 
corone 

 b   FV offene bis halboffene Landschaften mit hohen 
Vertikalstrukturen zur Nestanlage, teils Kultur-
folger daher auch in Städten und Dörfern  

Gast Gehölzbrüter,  
Nistplatztreu 

   

Ringeltaube Columba palumbus  b   FV aufgelockerte Waldgebiete mit Wiesen und Fel-
dern; Brut häufig in Feldgehölzen; wandert im-
mer häufiger auch in Siedlungen ein  

NG,  

Brut 

angr. 

Gehölzbrüter  x  

Zilpzalp Phylloscopus col-
lybita 

 b   FV unterholzreiche Laub- und Mischwälder, Auwäl-
der, dichtes hohes Gebüsch, in Parks und Gär-
ten; Nest bodennah in dichtem Gebüsch 

NG,  

Brut 

angr. 

Gehölzbrüter, 
bodennah 

 x x 

 

Nachweis  Status Lebensraum / Vorkommen* Nach-
weis 

Gilde Begründung der Nicht-Relevanz 

Name 
deutsch 

Name wissenschaft-
lich 

FFH-
RL 

BNAT-
SCHG 

RL 

SN 

RL 
D 

EHZ 
SN 

fehlende  
Habitat-

strukturen 

euryöke Art Artvorkommen 
außerhalb des 
Wirkbereiches 

Reptilien 

Zaun- 
eidechse 

Lacerta agilis x s 3 V U1 Dünen, Heideflächen, Steppengebiete, Brach-
flächen, aufgelassene Kiesgruben u. Waldrän-
der genauso wie Straßen-, Weg- und Uferrän-
der sowie Bahndämme  

3 Nach-
weise 

    

 häufige Brutvogelart (LFULG 2017) 

 Art mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung (LFULG 2017) 

Anh.1 VRL: x - Art ist im Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt 

FFH-RL:       x - Art im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt  

BNATSCHG:     b - besonders geschützt, s - streng geschützt 

RL SN:              1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, R - extrem selten, V - Vorwarnliste (LFULG 2017) 

RL D 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste (GRÜNEBERG et al. 2015) 

EHZ Erhaltungszustand in Sachsen: FV - günstig (LFULG 2017) 

Nachweis BV – Brutverdacht, NG - Nahrungsgast 

Begründung der Nichtrelevanz:  x - trifft zu 

fett:                  relevante, näher zu untersuchende Art 

* Die Erläuterungen sind STEFFENS et al. (2013), BEZZEL (1993) entnommen. 
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5 Konfliktanalyse 

5.1 Wirkfaktoren 

Mit dem Vorhaben sind verschiedene ökologische Belastungen verbunden, die generell zu 

negativen Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten führen können. Nachfolgend 

werden die auftretenden Wirkfaktoren, die einen Bezug zu den Verbotstatbeständen des § 44 

Abs. 1 BNatSchG haben könnten, erläutert.  

Tab. 2: Zuordnung der Verbotstatbestände zu vorhabensbedingten Wirkfaktoren 

Verbotstatbestände vorhabensbedingte Wirkfaktoren 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders ge-

schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

(§ 44 Abs.1 Nr. 1) 

- Individuenverluste im Zuge der Baufeldfreimachung 

und des Baugeschehens (baubedingt) 

 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschütz-

ten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebli-

che Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. (§ 44 Abs.1 Nr. 2) 

- Beunruhigungen (optische Reize, Lärm, Licht,Er-

schütterung 

(baubedingt, betriebsbedingt) 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 

wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

(§ 44 Abs.1 Nr. 3) 

- Verlust/Funktionsverlust der Stätten/Habitate durch 

Flächeninanspruchnahme/Überbauung  

(bau-, anlagebedingt) 

Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders 

geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-

schädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs.1 Nr. 4) 

- Verlust von Standorten durch Flächeninanspruch-

nahme (bau-, anlagebedingt) 

 

5.2 Betroffenheit Vogelarten 

Die Relevanzprüfung der nachgewiesenen Vogelarten ergibt das Vorhandensein von euryö-

ken Arten, die weit verbreitet sind und deren Habitatansprüche einem weiten Spektrum ent-

sprechen. Nahrungsgäste sind nicht planungsrelevant. Die häufigen Brutvogelarten werden 

hinsichtlich ihres möglichen Vorkommens im Plangebiet sowie hinsichtlich eines möglichen 

Verstoßes gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG in Folge der Realisierung 

des Bebauungsplanes überschlägig geprüft.  

 

Verbotstatbestand Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

Um insbesondere Gelege und Jungvögel zu schützen, hat die Beseitigung der Gehölze und 

die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode, d. h. in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. 

Februar zu erfolgen (V 1). Der Eintritt des Verbotstatbestandes des Verletzens und Tötens 

kann dadurch ausgeschlossen werden. Das Tötungsrisiko wird nicht signifikant erhöht. 
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Verbotstatbestand Störung (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) 

Es ist zu beurteilen, ob die Vögel während bestimmter Zeiten (Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten) erheblich gestört werden. Eine erhebliche Stö-

rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 

Art verschlechtert.  

 

Es handelt sich um einen Standort, der durch die Anwesenheit von Menschen und Fahrzeugen 

vorbelastet ist, so dass davon auszugehen ist, dass hauptsächlich Arten brüten, die eine ge-

ringere Störungsempfindlichkeit besitzen. Bauarbeiten zur Erschließung und der Gebäudebau 

können witterungsbedingt nicht ausschließlich auf die Zeiten außerhalb der Brutsaison gelegt 

werden. Die Funktionsfähigkeit der angrenzenden Bereiche als Lebensstätte während der 

Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit wird insbesondere während der Bauphase temporär einge-

schränkt. Revierverlagerungen sind nicht auszuschließen. 

 

Es handelt es sich um häufige Brutvogelarten und Arten der Siedlungen, die gegenüber Rei-

zen durch Personen oder Lärm eine gewisse Toleranz zeigen, so dass durch Störungen wie 

Lärm, Licht oder die Anwesenheit von Personen keine erheblichen Störungen ableitbar sind. 

Ferner betrifft die Beeinträchtigung nur wenige Brutpaare einer Art einer lokalen Population. 

 

Betriebsbedingte Störungen durch Licht- und Lärmimmissionen sowie optische Reize sind be-

reits aufgrund der Lage am Siedlungsrand vorhanden und führen zu keinen über das beste-

hende Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen während bestimmter Zeiten.  

 

Verbotstatbestand Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG) 

Die Funktionsfähigkeit des Standortes als Fortpflanzungs- und Ruhestätte geht in großen Tei-

len verloren. Das Vorhandensein von Fortpflanzungsstätten in den zu beseitigenden Gehölzen 

kann nicht ausgeschlossen werden. Bei den vorkommenden Arten handelt es sich jedoch um 

nicht nistplatztreue Arten, die in der Lage sind in jeder Brutsaison neue Nester anzulegen bzw. 

zu besiedeln und ihre Brutreviere zu wechseln. Höhlen gehen nicht verloren, die als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte dienen könnten. Im Rahmen des Bebauungsplans ist die Neupflanzung 

von Gehölzen und Gebüsch vorgesehen, die als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

dienen können. 

 

5.3 Betroffenheit Reptilien 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

Art streng  
geschützt 

besonders  
geschützt 

Rote Liste 
Deutschland 

Rote Liste 
Sachsen 

Erhaltungs- 
zustand SN 

Zauneidechse x  V 3 ungünstig –  
unzureichend 

2. Bestand und Empfindlichkeit (LANUV NRW 2017, SCHNEEWEISS et al. 2014) 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus vegeta-
tionsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei 
werden Standorte mit lockeren (grabbaren), sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevor-
zugt. Dabei kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an sonnenexpo-
nierten Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen 
geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben o-
der Industriebrachen. Sie besiedelt Flächen sonnenexponierter Lagen, mit lockerem gut drainiertem Substrat und 
spärlicher bis mittelstarker Vegetation mit Kleinstrukturen (Steine, Totholz) als Sonnenplätze. Als frostfreie Über-
winterungsquartiere dienen oft innerhalb des Sommerlebensraumes befindliche Kleinsäugerbaue, Fels- und Erd-
spalten, vermoderte Baumstubben, große Steine oder selbstgegrabene Röhren. Auch unter dickeren (> 10 cm) 
Laub-, Moos- und Streuauflagen können sich Winterquartiere befinden (Blanke 2010). Nach Beendigung der 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang April ihre Winterquartiere. Ab Mai bis teilweise in 
den August hinein werden die Eier in selbst gegrabene Erdlöcher an sonnenexponierten, vegetationsfreien Stel-
len abgelegt. Die jungen Eidechsen schlüpfen von Ende Juli bis September. Während ein Großteil der Jungtiere 
noch bis Mitte Oktober (zum Teil bis Mitte November) aktiv ist, suchen die Alttiere bereits von Anfang September 
bis Anfang Oktober ihre Winterquartiere auf. Zauneidechsen besitzen überlappende Aktionsräume und nutzen oft 
Sonnenplätze und Verstecke gemeinsam. Die Art ist im Allgemeinen sehr ortstreu und zeigt nur eine geringe 
Wanderfreudigkeit. Innerhalb des Lebensraumes wandert die Mehrzahl der Tiere nicht mehr als 10 oder 20 m. 
Die Bestandsdichten sind in der Regel gering und die Verteilung ist stark geklumpt. Meist sind Dichten weit unter 
100 subadulten und adulten Individuen pro Hektar nachgewiesen.   

Verbreitung  

Verbreitung in Deutschland (PETERSEN et al. 2004):  
in ganz Deutschland verbreitet, im Hügelland der Voralpen und in Teilen Norddeutschlands nur sporadisch  

Verbreitung in Sachsen (LFULG 2017): 
in Sachsen kommt die Art vor allem im Flach- und Hügelland vor, in höheren Lagen nur sporadische Vorkommen 
nachgewiesen 

Verbreitung im Plangebiet: 
Nachweis: 3 Expemplare,1 Lagerfläche an der Köhlerstraße, 2 im Nordosten in Saumstruktur 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschä-
digung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unver-
meidbar gefangen, getötet bzw. verletzt? 

 

  Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung/Erschließung kann die Tötung und Verletzung von Individuen nicht ausge-
schlossen werden. Es gehen potenziell geeignete Habitate der Zauneidechse verloren. Die Tötung und/oder Ver-
letzung von Individuen sind bei Durchführung der Maßnahme V 2 und V 3 in Verbindung mit der vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme CEF 1 vermeidbar.  

 

Um den Eintritt des Verbotstatbestandes zu verhindern, bestehen folgende Maßnahmen: 

V 2 - Errichten von Sperrzäunen im Nordosten, um das Einwandern der Art in das Baufeld zu verhindern 

V 3 - Artenschutzrechtliche Kontrolle mit Absammeln von Zauneidechsen vor der Baufeldfreimachung durch Be-
gehen und Fangen der Individuen und Umsetzen in den Ersatzlebensraum (Flurstücke 1692/17 Gemar-
kung Weinböhla) 

CEF 1 - Optimieren von Ersatzlebensraum für Zauneidechsen durch Abriss und Entsiegelung eines Wohngebäu-
des und Strukturierung der entstehenden Fläche mit Stein- und Totholzhaufen, grabbares Material (Flur-
stücke 1692/17 Gemarkung Weinböhla) 

 

Das baubedingte Eintreten des Verbotstatbestandes kann ausge-
schlossen werden. 

  Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine 
Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhöhung)? 

 

  Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Die vorgesehene Maßnahme zur artenschutzrechtlichen Kontrolle und ggf. Umsiedlung (V 3) dient der Erhaltung 
der lokalen Population im räumlichen Zusammenhang. Ein zusätzliches Lebensrisiko nach Abschluss der Bau-
maßnahme besteht nicht. 

Das betriebsbedingte Eintreten des Verbotstatbestandes kann ausge-
schlossen werden. 

  Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten projektbedingt 
erheblich gestört (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert)? 

 

  Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population kann ausgeschlossen werden 

Über Reptilien liegen nur sehr wenige Erkenntnisse zu Störungen durch optische oder akustische Reize vor. Da 
sie häufig an Gärten gefunden werden und tagaktiv sind, wird nicht von einer besonderen Empfindlichkeit gegen-
über Störreizen durch Lärm und optische Reize ausgegangen. 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann ausgeschlos-
sen werden. 

  Ja   Nein 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1, Nr. 3 
BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur  
entnommen, beschädigt oder zerstört? 

  Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen (V 3) 

  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen  

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt   

 

Durch Überbauung und Umnutzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
beschädigt oder zerstört werden.  

Es ist eine Maßnahmen zum Absammeln und Umsetzung der Zauneidechsen (V 2) vorgesehen. Die Maßnahmen-
fläche liegt im Umfeld des Bebauungsplanes und im Verbreitungsgebiet der Art. Im Ersatzhabitat wurden bereits 
Strukturen für Fortpflanzungs- oder Ruhestätten neu geschaffen. Die Maßnahme dient der Erhaltung der Popula-
tion im räumlichen Zusammenhang. 

Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann ausgeschlossen 
werden. 

  Ja   Nein 

e) Abschließende Bewertung 

Das Eintreten mindestens eines Verbotstatbe-

standes 

  kann ausgeschlossen werden,  
  Zulassung ist möglich; Prüfung endet hiermit 

  kann nicht ausgeschlossen werden,  
  Ausnahmeprüfung ist erforderlich, weiter unter 4. 

Die Zulassungsvoraussetzungen liegen vor.  
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6 Zusammenfassende Übersicht der artenschutzrechtlich begründeten 

Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

6.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Nachfolgende Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) dienen der Abwendung des Eintretens von artenschutzrechtlichen Verbotstat-

beständen. Die Vermeidungsmaßnahmen sind als Festsetzungen in den Bebauungsplan auf-

zunehmen. 

 

V 1 - Bauzeitenregelung  

Die Rodung von Gehölzen hat außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit von Vögeln, d. h. 

im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar zu erfolgen. Damit wird die Zerstörung von be-

setzten Fortpflanzungsstätten von Vögeln vermieden und es werden baubedingte Störungen 

minimiert.  

 

V 2 - Errichten von Sperrzäunen 

Um das Einwandern der Zauneidechse in das Baufeld zu verhindern, sind vor der Baufeldfrei-

machung entlang der östlichen Grenze des Flurstücks1763/1 und 1763/2 und weiterführend 

bis zur Grenze des Geltungsbereiches im Norden temporäre Sperrzäune aufzustellen, die von 

der Art nicht überwunden werden kann. In den nordwestlichen Bereich des Plangebietes wird 

dadurch nicht eingegriffen. 

Abb. 2: Lage der Vermeidungsmaßnahme V 2 - Sperrzaun (rote Linie - Sperrzaun, oranger Punkt - Nachweisort) 
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V 3 - Artenschutzrechtliche Kontrolle  

Vor der Baufeldfreimachung der Lagerfläche an der Köhlerstraße ist die Fläche durch einen 

Fachgutachter auf Zauneidechsen zu prüfen. Die Feldsteinmauer ist vorsichtig abzutragen. 

Vorkommende Zauneidechsen sind abzufangen und in das hergerichtete Ersatzhabitat Flur-

stück 1692/17 Gemarkung Weinböhla umzusetzen. Die Maßnahme ist durch den Fachgutach-

ter zu begleiten und im Zeitraum April bis September durchzuführen. Es ist eine Genehmigung 

der zuständigen Naturschutzbehörde einzuholen. 

 

6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist notwendig, um Gefährdungen der Arten zu 

vermeiden bzw. zu mindern und die Kontinuität der ökologischen Funktionalität zu gewährleis-

ten.  

 

CEF 1 - Anlegen bzw. Optimieren von Ersatzlebensraum 

Ziel der Maßnahme ist die Schaffung funktionsfähiger Lebensräume durch Verbesserung der 

Habitatstrukturen extensiv genutzter Flächen für die Zauneidechse. Die Maßnahme muss vor 

Beginn der Baufeldfreimachung durchgeführt sein. Die Maßnahme ist durch einen Fachgut-

achter vorzubereiten und zu begleiten.  

 

Auf dem Flurstück 1692/17 der Gemarkung Weinböhla werden das Wohngebäude und Ne-

benanlagen abgebrochen und beräumt, nicht heimische Stauden und Gehölze (z. B. Flieder, 

Fichten) entfernt und mittels Ansaat (Regiosaatgut, Mahdgutübertragung) Magerrasen herge-

stellt. Der Bereich der entsiegelten Flächen ist mit 2 Stein- und Totholzhaufen (mit Ästen und 

Stubben der gerodeten Gehölze) sowie 2 Mulden (ca. 20 cm tief, mit grabbarem Material) zu 

strukturieren, um Habitatmöglichkeiten für Zauneidechsen zu schaffen. Aufgrund der Beschaf-

fenheit des Grundstücks sind gegebenenfalls bereits Zauneidechsen vorhanden. Da jedoch 

nur mit sehr wenigen umzusetzenden Exemplaren zu rechnen ist und Zauneidechsen kleine 

Reviere mit überlappenden Aktionsräumen besitzen (Mindestareal 30 m²), reicht die Entsie-

gelungsfläche (ca. 150 m²) als zusätzliche Habitatfläche aus. 
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7 Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verfolgt die Gemeinde Wein-

böhla das Ziel, zum einen die Voraussetzung für die Ansiedlung eines Gymnasiums in privater 

Trägerschaft zu schaffen, zum anderen durch eine zusätzliche Sporthalle das Angebot für 

ortsansässige Vereine zu ergänzen. 

 

Das Plangebiet ist durch Grünland charakterisiert. Als Gehölzstrukturen besteht Gehölzauf-

wuchs entlang der Flurstücksgrenze im Osten, einige Robinien an der Köhlerstraße und ein 

Blaufichtenareal. Es fanden Erfassungen zu den Brutvögeln, Zauneidechsen und Höhlenbäu-

men statt.  

 

Bezüglich der Brutvögel bietet der Gehölzbestand Brutmöglichkeiten für Gebüsch- und 

Baumbrüter. Bei den erfassten Arten handelt es sich um weit verbreitete, nicht gefährdete 

Arten. Bei der Erfüllung der Verbotstatbestände stellt die Rodung der Gehölze und die damit 

verbundene mögliche Tötung bzw. Verletzung einzelner Individuen bzw. ihrer Entwicklungs-

stadien eine Betroffenheit dar. Diese kann unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelung 

(Vermeidungsmaßnahme V 1) ausgeschlossen werden.  

Der Erhaltungszustand der Populationen wird durch Rodung der Gehölze nicht beeinträchtigt, 

da die Arten in der Lage sind, in jeder Brutsaison neue Nester anzulegen bzw. zu besiedeln 

und ihre Brutreviere zu wechseln. Außerhalb der Eingriffsfläche befinden sich geeignete Struk-

turen, die der Anlage neuer Nester dienen können. Die ökologische Funktion bleibt im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt. Als Ausgleichsmaßnahme ist die Schaffung von Gebüsch und 

Gehölzen als weitere Nistmöglichkeiten vorgesehen. Erhebliche Störungen während bestimm-

ter Zeiten sind nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingte Störungen durch Licht- und Lärmimmissionen sowie optische Reize sind be-

reits aufgrund der Lage am Siedlungsrand vorhanden und führen zu keinen über das beste-

hende Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen während bestimmter Zeiten.  

 

Es wurden insgesamt drei Zauneidechsenindividuen im Plangebiet nachgewiesen. Es geht 

eine Lagerfläche an der Köhlerstraße als geeignetes Habitat der Zauneidechse verloren. Die 

Tötung und/oder Verletzung von Individuen sind bei Durchführung des Aufstellen von Sperr-

zäunen (V 2) sowie Absammelns und Umsetzens der Individuen (V 3) in Verbindung mit der 

Herstellung von Ersatzlebensraum (CEF 1) vermeidbar. Die Erhaltung der lokalen Population 

im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. Als Ersatzhabitat werden auf dem Flurstück 

1692/17 der Gemarkung Weinböhla Wohngebäude und Nebenanlagen entsiegelt und der Be-

reich der entsiegelten Flächen mit einem Stein- und einem Totholzhaufen sowie 2 Mulden 

strukturiert. 

 

Im Ergebnis der durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung kann festgestellt wer-

den, dass unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNATSCHG für die artenschutzrechtlich relevanten Arten durch 

das Vorhaben nicht erfüllt sind. Damit liegen die artenschutzrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Zulassung des Vorhabens vor. 
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Anhang 1 
 

Erfassung Zauneidechsen, NSI vom 12.08.2019 
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1. Einleitung 
 
Im Zuge der geplanten Bebauungsplanung an der Köhlerstrasse in Weinböhla ist eine Unter-
suchung auf Vorkommen der Zauneidechse Lacerta agilis notwendig.  
Die Zauneidechse gilt nach sächsischer Roter Liste (2015) als gefährdet und ist in der Vor-
warnliste zur deutschen Roten Liste (2009) geführt. Nach BNatSchG gehört sie zu den streng 
geschützten Arten. Außerdem ist sie im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit als 
Art von gemeinschaftlichem Interesse europarechtlich geschützt. Obwohl die Zauneidechse 
vielerorts noch die häufigste Reptilienart darstellt, gehen ihre Bestände stetig zurück. Hauptver-
antwortlich hierfür ist die menschlich verursachte Lebensraumzerstörung. Verluste gibt es aber 
auch durch Vögel, Igel und kleine Raubsäuger sowie in anthropogen stark beeinflussten Gebieten 
durch streunende Hauskatzen sowie Fahrverkehr auf Wegen.  
Bevorzugte Lebensräume der Zauneidechse sind gut strukturierte trockene Standorte, Ödlän-
der und besonnte Saumbereiche. Da diese zunehmend der modernen Kulturlandschaft zum 
Opfer fallen, werden die Tiere immer häufiger auf Restflächen zurückgedrängt. Ein Großteil 
der Zauneidechsen lebt heute auf wenigen Quadratmetern zwischen Straße oder Waldrand 
und intensiver Landwirtschaft, an Bahndämmen, Uferverbauungen, Böschungen sowie in lo-
ckeren und sonnigen Hecken, Brachflächen und Bauerwartungsland. Bevorzugt werden halb-
offene Lebensräume mit heterogener Vegetationsstruktur gewählt. 

Das Untersuchungsgebiet im Weinböhla liegt in einem locker bebauten ländlichen Siedlungs-
gebiet mit größeren Wiesen und mageren Ackerland. Das Untersuchungsgebiet wird offenbar 
aktuell nicht genutzt und weist eine ruderale Krautschicht auf. Das Plangebiet umfasst eine 
Fläche von etwa 1,9 Hektar.  

 
 

2. Methodik 
 
Die Erfassung der Zauneidechse fand durch Absuchen temperaturbegünstigter Berei-
che an Gehölzsäumen, Böschungsbereichen und schütter bewachsener Flächen statt. 
Es wurde eine günstige Witterung mit genügend Sonne und Windstille gewählt. Man-
che Bereiche wurden mehrmals begangen, da sich die Tiere nach Erreichen der erfor-
derlichen Temperatur in ihre Verstecke zurückziehen. Besonders agile Tiere reagieren 
bei Störungen sensibel, blitzschnell und können so übersehen werden. Teilweise wur-
den flach und flächig liegende Äste hochgedrückt, um eventuell drunter liegende Zau-
neidechsen zu finden. Es fanden 4 Begehungen statt.  
 
 
Tab.1: Begehungstermine  

Tag Uhrzeit/Be-
ginn 
 

Temperatur Bemerkungen 

04.04.2019 11:00 Uhr 11 °C Übersichtsbegehung 

25.04.2019 14:00 Uhr 22-25°C  

02.05.2019 10.00 Uhr 21°C Außenbegehung 

13.06.2019 09:30 Uhr 18-20°C zu Beginn bedeckter 
Himmel 

 
Das Untersuchungsgebiet besteht aus einem mit jungen Bäumen bewachsenen Fläche und 
mehreren Wiesenflächen. Im Zentrum des Untersuchungsgebiets steht ein kleines Gebäude, 
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das als Garage oder Schuppen diente. Daneben lag ein großer mit Steinen angereicherter 
Erdhaufen. Zum Teil lagen dort auch Bauschutt und Steine. Auch nahe der Köhlerstraße be-
fand sich ein kleiner Steinhaufen. Damit ist genügend besonnte Fläche vorhanden. Dadurch 
waren vielerlei Versteckmöglichkeiten für Zauneidechsen vorhanden und bildete neben den 
Saumstrukturen an Hecken und zäunen den Erfassungsschwerpunkt. 
 
 
3. Erfassungsergebnisse  
 
Zur ersten Erfassung wurde festgestellt, dass die auf dem Flurstück 1766 in der Fläche ste-
henden Gehölze beseitigt wurden. Damit war allerdings eine Begutachtung in diesem Be-
reich nicht mehr möglich. 
 
Der Steinhaufen in Zentrum des Untersuchungsgebiets schien für Zauneidechsen sehr gut 
geeignet (Bild 1). Erdhügel mit Feldsteinen unterschiedlicher Größe in besonnter Lage und 
grabbarer Boden sind ideale Zauneidechsenhabitate. Am 3.4.2019 wurden noch keine Indivi-
duen gefunden werden. Am 25.4.2019 war diese Ablagerung allerdings bereits abtranspor-
tiert (Bild 2). 
 

 
Bild 1: ideales Zauneidechsenhabitat mit spärlichem Bewuchs und Feldsteine 
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Bild 2: Fläche, auf der der abgefahrene Steinhaufen lag 
 
Am einem weiteren Steinhaufen mit alten Tontöpfen an der Köhlerstraße konnte eine Zau-
neidechse beobachtet werden (Bild 3). Diese Ablagerung war durch viele Hohlräume geprägt, 
die Zauneidechsen als Quartierstrukturen nutzen können. Auch diese Ablagerung verschwand 
leider in der Folgezeit. Damit konnten keine weitere Untersuchung an dieser Stelle durchge-
führt werden. Weitere Zauneidechsennachweise gelangen in diesem Bereich deshalb nicht. 
 

 
Bild 3: sonnendes juveniles Tier an der Köhlerstraße 
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Die Erfassungsergebnisse gehen aus Tab.2 hervor. Im Zuge der Erfassungen wurden nur ein-
zelne Exemplare gesehen. Die Beobachtungen konzentrierten sich auf die Saumbereiche, da 
in der Fläche die bevorzugten Lebensräume schon beseitigt wurden. Ein alter Rest einer 
Bruchsteinmauer an der Köhlerstraße ist ebenfalls für Zauneidechsen geeignet. Diese Mauer 
weist genügend Spalten und Höhlungen auf (siehe Bild 4), die von Reptilien besiedelt werden 
können. Im Zuge der Begehungen wurden allerdings keine Nachweise erbracht. 
Zusätzlich zu den wenigen Zauneidechsenfunden konnte noch die Blindschleiche festgestellt 
werden, die unter einer abgelagerten Blechplatte lag. 
 
Tab.2: Übersicht über Zauneidechsennachweise (siehe Karte Anhang 1) 
 

 
Tag 

Flurstück-Nr. Beobachtungen 

04.04.2019 1761 
 
1758/2 

im Saumbereich Nordwestzipfel 1 ad. Zauneidechse  
 
Jungtier neben Blumentopfscherben sonnend 

25.04.2019  keine Nachweise 

02.05.2019  keine Nachweise 

13.06.2019 1762 
 
1761 

an der Hecke im Nordwesten 1 ad. Zauneidechse, 
 
am Nordzaun im Saumbereich 1 Blindschleiche  

 

          
Bild 4: Stirnseite einer Feldsteinmauer mit Höhlungen für Reptilienarten 
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4. Bewertung 
 
Die spärlichen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Gebiet offenbar ganz gut mit der 
Zauneidechse besiedelt war. Eine lockere Bestockung an Saumstrukturen und Gesteinsabla-
gerungen boten dieser Reptilienart günstige Lebensraumbedingungen. Das Gefährdungspo-
tenzial war bisher gering, da das Gebiet keine Fahrstraßen aufweist. Ein Teil dieser Lebens-
räume ist nun nicht mehr vorhanden, da die Fläche beräumt wurde. Damit wurden offenbar 
auch die dort lebenden Zauneidechsen beeinträchtigt bzw. getötet. Eine Feldsteinablagerung 
in Form eines größeren Hügels war besonders für Zauneidechsen geeignet. Diese Ablagerung 
war mit sandiger Erde vermischt und zum Teil mit Pflanzen bewachsen. Die schnelle Beseiti-
gung des Hügels gestattete allerdings keine Beobachtung von Zauneidechsen. Aktuell leben 
die Zauneidechsen im Untersuchungsgebiet nur noch in den Saumbereichen der Hecken, 
Zäune und der Bruchsteinmauer. Die Fläche scheint weiterstgehend frei von Zauneidechsen 
zu sein. 
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Anhang 1 
 
Gebietskarte mit Nachweispunkten der Zauneidechse 
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          Fundpunkte Zauneidechse 
          Fundpunkt Blindschleiche 
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